
Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 
zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin 

 
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der/die Unterzeichner_in persönlich und handschriftlich 
geleistet hat. Jede/r Wahlberechtigte darf für eine Wahl nur eine Bewerbung mit seiner Unterschrift 
unterstützen. Wer mehrere Bewerbungen für eine Wahl unterzeichnet, macht sich nach § 108 d in 
Verbindung mit  § 107 a des Strafgesetzbuchs strafbar. Auch die Unterstützungsunterschriften 
unterliegen mit den sich zwangsläufig ergebenden Einschränkungen dem Wahlgeheimnis. 
 

Ausgegeben: Freiburg, 19.02.2018 
 
Der Vorsitzende des                                                                                                 
Gemeindewahlausschusses 
 
  

 

Unterstützungsunterschrift 
 

Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift die Bewerbung von 
 

Frau Monika Stein,  
Guntramstr. 1, 79106 Freiburg im Breisgau 

(Name und Anschrift der Bewerberin) 

 
für die Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin in Freiburg im Breisgau 

 am 22. April 2018 (etwaige Neuwahl am 6. Mai 2018) 
 

 (Vollständig in Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen) 

 Familienname  

 Vorname  

 Tag der Geburt  

Anschrift 
(Hauptwohnung) 

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Wohnort  

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                           (Ort und Datum)     (Persönliche und handschriftliche Unterschrift)      
 
 

 
- Nicht vom Unterzeichner / der Unterzeichnerin auszufüllen - Prüfung der Wahlberechtigung durch das Wahlamt - 

 

Der/die vorstehende Unterzeichner/in war zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
 

 Deutsche/r im Sinne des Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz oder Staatsangehörige/r eines EU-Staates 

 16 Jahre alt 

 seit mindestens drei Monaten mit einzigem oder Hauptwohnsitz (HW) in Freiburg wohnhaft / 
 vor Ablauf von drei Jahren seit Wegzug aus Freiburg oder Verlegung des HW wieder in Freiburg 
 zugezogen und ist hier mit HW gemeldet 

 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. 
 
 
         – Stempel – 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (Datum, Handzeichen) 


